
Mieterverein Brandenburg und Umgebung e.V.

Nicolaiplatz 12
14770 Brandenburg - Tel. 03381/22 40 69, Fax: 03381/79 35 32

Beitrittserklärung zum MVB

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Mieterverein und erkenne dessen Satzung, sowie die
Bedingungen der Gruppenrechtsschutzversicherung (RSV)*2 an, die mir bekannt sind.

Name:* Name (Ehe-)Partner:

Vorname:* Vorname (Ehe-)Partner:

Geb. Datum:* Geb. Datum (Ehe-)Partner:

Beruf: Beruf (Ehe-)Partner:

PLZ:* Ort:*

Straße:* Hausnr.*/Wohn.nr.:

Telefon privat: Telefon dienstl.:

E-Mail: Internet-Adresse:

eventuell bestehende
Mietrechtsschutzversicherung bei:

Ich war bereits Mitglied im
Mieterverein

Ort?

Vermieter: Straße, Nr.

Telefonnr.: PLZ, Ort

Woher habe(n) ich (wir) vom MVB
erfahren?

Ich ermächtige den Mieterverein Brandenburg und Umgebung e.V. widerruflich, Beiträge
und Gebühren bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen:

Kreditinstitut:*

Bankleitzahl:* KontoNr.*

Datum:* Unterschrift:* Unterschrift (Ehe-)Partner

   *   Diese Felder müssen unbedingt ausgefüllt werden.
   *1 füllt der Berater aus
   *2 Unzutreffendes bitte streichen, siehe bei: „Wenn...“ (RSV)

Administrator
Notiz
Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit der Tab-Taste werden Sie durch die einzelnen Formularfelder geführt.

Sie können über die Button "Drucken" das Dokument ausdrucken und an uns unterschrieben zurücksenden per Fax oder per Post.

Über den Button"Senden" können Sie das Dokument direkt an den Mieterverein versenden.
Über den Button "Löschen" wird nur der Inhalt der einzelnen Felder gelöscht.

Die gekennzeichnet Textstellen (blau) können Sie noch einmal die Bedingungen der Satzung bzw.  das Merkblatt zur Rechtsschutzversicherung nachlesen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MVB





§ 1 Name und Sitz
(1) Der Verein führt den Namen „Mieterverein Brandenburg und Umgebung e.V.“ mit der


Kurzbezeichnung „MVB“. Er hat seinen Sitz in Brandenburg und ist in das Vereinsregister
des Amtsgerichts Brandenburg eingetragen. Der Verein ist Mitglied im Landesverband
Brandenburg des Deutschen Mieterbundes e.V..


§ 2 Zweck
(1) Der Verein bezweckt unter Wahrung parteipolitischer Neutralität die Sicherung und Förde-


rung der wohnungs- und mietenpolitischen Interessen der Mieter/innen und Pächter/
innen. Der Vereinszweck soll insbesondere erreicht werden durch


1. die verfassungsgemäße Sicherung des Rechts auf Wohnen


2. den Einsatz zur Bewahrung des kommunalen Eigentums an Wohnungen und zur Ver-
wirklichung einer sozial orientierten Bau-, Wohnungs- und Mietenpolitik im Land Bran-
denburg und insbesondere in der Stadt Brandenburg und deren Umgebung


3. Information der Mitglieder und der Öffentlichkeit über Ziele und Aktivitäten des Vereins
sowie über rechtliche, wohnungs- und mietenpolitische Probleme und Entwicklungen


4. Aktionen des Vereins und Unterstützung von Initiativen zur Durchsetzung von Mieter-
rechten


5. Einwirkung auf die Gesetzgebung und Verwaltung zur Verbesserung der rechtlichen
und tatsächlichen Situation auf den Gebieten des Miet-, Pacht und Nutzungsrechts


6. individuelle Rechtsberatung der Mitglieder in ihren Miet-, Pacht- und Nutzungsan-
gelegenheiten


7. Rechtschutz in gerichtlichen Mietstreitigkeiten besteht für das Mitglied, soweit und in
dem Umfang, als durch den Verein für seine Mitglieder ein Vertrag mit einer Versiche-
rungsgesellschaft abgeschlossen ist.


(2) Der Verein arbeitet ausschließlich gemeinnützig und ist nicht auf einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb ausgerichtet.


§ 3 Begründung und Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede volljährige, mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters


auch minderjährige natürliche Person oder die Haushaltsgemeinschaft natürlicher Perso-
nen sowie jede juristische Person werden, sofern sie Mieter/in oder Pächter/in ist und die
Satzung des Vereins anerkennt. Die Aufnahme erfolgt aufgrund der schriftlichen Beitritts-
erklärung. Nichtmieter können als Mitglied aufgenommen werden, wenn zu erwarten ist,
dass ihre Zugehörigkeit den Verein fördert. Mitglied kann nicht sein, wer als Eigentümer
von Wohngebäuden oder Grundstücken Wohnungen, Gebäude oder Grundstücke ge-
werbsmäßig vermietet oder verpachtet.


(2) Die Mitgliedschaft endet durch


1. Tod
2. schriftliche Kündigung
3. Ausschluss
4. Entlassung
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Satzung
[nach Beschluss der Mitgliederversammlung vom 20.11.2002)







(3) Die Kündigung ist nur zum Ende eines Kalenderjahres zulässig und muss spätestens bis
zum 30. September dem Verein zugegangen sein. Die Kündigung kann frühestens zum
Ende des auf das Beitrittsjahr folgenden Kalenderjahres erfolgen.


(4) Der Ausschluss kann durch Beschluss des Vorstandes erfolgen, wenn das Mitglied trotz
zweimaliger Mahnung mit der Zahlung seines Jahresbeitrages mehr als drei Monate im
Rückstand ist. Der Ausschluss wird durch Zahlung des Gesamtrückstandes innerhalb von
14 Tagen nach Erhalt des Beschlusses rückgängig gemacht.


(5) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn sich sein
Verhalten mit den Zielen des Vereins nicht vereinbaren lässt. Vor dem gegenüber dem
Mitglied zu begründenden Ausschluss ist ihm Gelegenheit zu geben, sich persönlich oder
schriftlich gegenüber dem Vorstand zu rechtfertigen. Gegen den den Ausschluss bestäti-
genden Beschluss des Vorstandes steht dem Mitglied innerhalb eines Monats ab Zugang
Berufung zur nächsten Mitgliederversammlung zu. Während der Dauer des
Ausschlussverfahrens ruhen alle Rechte und Funktionen des Mitglieds.


(6) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche an den Verein.


§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Das Mitglied hat Anspruch auf kostenlose Beratung in den sein Miet- oder Pachtverhältnis


betreffenden Angelegenheiten. Auf Antrag des Mitglieds kann eine Vereinbarung über
seine außergerichtliche Vertretung durch den Verein in mietrechtlichen Angelegenheiten
abgeschlossen werden. Die Vertretung erfolgt gegen eine Gebühr auf der Grundlage der
Beitrags- und Gebührenordnung.


(2) Jedes Mitglied ist in der Mitgliederversammlung antrags-, stimm- und aktivwahlberechtigt.


(3) Das Mitglied hat einen Jahresmitgliedsbeitrag zu entrichten, der am Anfang des Kalender-
jahres, spätestens am 15. Februar, zu zahlen ist. Die Höhe des Beitrages ergibt sich aus
der Beitrags- und Gebührenordnung.


§ 5 Organe des Vereins
(1) Organe des Vereins sind


1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
3. die Revisoren.


§ 6 Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt.


(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Mitteilung der Tagesordnung mit
einer Frist von mindestens 14 Tagen und durch Bekanntmachung in der Mieterzeitung und
in einer Tageszeitung einberufen.


(3) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere zu beschließen über


1. Geschäftsbericht
2. Jahresabschluss
3. Entlastung des Vorstandes
4. Wahl des Vorstandes und der Revisoren
5. Beitrags- und Gebührenordnung
6. Satzungsänderung
7. Berufung eines Mitglieds gegen den Ausschluss aus dem Verein
8. Auflösung des Vereins


(4) Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung. Sie entschei-
det mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Stimmberech-
tigt sind alle beitragspflichtigen Mitglieder. Die Satzungsänderung bedarf einer 2/3 Mehr-







heit. Die Beschlussfassung erfolgt grundsätzlich in offener Abstimmung, sofern nicht die
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder eine geheime Abstimmung be-
schließt.


(5) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Vorstand kann die Anwesenheit von
Gästen zulassen.


(6) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden, bei Verhinderung durch den/
die Stellvertreter/in, geleitet. Beide können ein anderes Mitglied mit der Versammlungs-
leitung beauftragen. Über den Verlauf der Versammlung ist ein Protokoll zu führen, das
von dem/r Versammlungsleiter/in sowie dem/der durch die Versammlungsleitung be-
stimmten Protokollführer/in zu unterzeichnen ist.


(7) Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der Versamm-
lung schriftlich beim Vorstand einzureichen.


§ 7 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus einem/einer Vorsitzenden/in, einem/einer stellvertretenden Vorsit-


zenden/in, einem/einer Schriftführer/in, einem/einer Schatzmeister/in und mindestens
einem/einer Beisitzer/innen. Wählbar ist jedes Mitglied, das einem dem Deutschen Mie-
terbund zugehörigen Verein angehört.


(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende
Vorsitzende. Der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende sind als ge-
schäftsführender Vorstand, jeweils berechtigt, den Verein vor Gericht und im außerge-
richtlichen Rechtsverkehr allein zu vertreten. Sie können einzelne Aufgaben durch Voll-
macht ständig oder zeitweilig anderen Vorstandsmitgliedern übertragen.


(3) Dem Vorstand obliegt die Beschlussfassung über sämtliche Vereinsangelegenheiten,
soweit sie nicht der Mitgliederversammlung übertragen sind. Zur Erfüllung der satzungs-
gemäßen Aufgaben kann er hauptamtliche Mitarbeiter/innen einstellen.


(4) Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt vier Jahre. Bei Ausscheiden eines Mitglieds vor
Ablauf der Amtszeit wird auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung ein Mitglied
für die restliche Amtszeit nachgewählt.


(5) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Auslagen für ihre Tätigkeit im Vorstand
werden ersetzt.


(6) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.


§ 8 Revisoren
(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von vier Jahren drei Revisoren/innen. § 6


Abs.4 Sätze 4 und 5 sowie § 7 Abs.4 S. 2 und Abs.5 gelten entsprechend. Revisor/in
kann nicht sein, wer dem Vorstand angehört.


(2) Den Revisoren/innen obliegt die Prüfung der Kassen- und Buchführung des Vereins. Sie
haben das Recht und die Pflicht, die Bücher zu prüfen und können hierzu jederzeit in alle
Unterlagen einsehen. Beanstandungen sind dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Nach
Abschluss eines Geschäftsjahres haben sie unter Heranziehung aller für die Kontrolle
bedeutsamen Unterlagen und Belege die Pflicht, die Kassen- und Buchführung zu prüfen
und über das Ergebnis in der darauffolgenden ordentlichen Mitgliederversammlung zu
berichten.


§ 9 Auflösung
(1) Ein Antrag auf Auflösung des Vereins muss schriftlich mit Begründung beim Vorstand


eingereicht werden und die Unterschriften von mindestens 5 v.H. aller Mitglieder tragen.


(2) Über den Antrag beschließt die zu diesem Zwecke einberufene Mitgliederversammlung
mit einer 3/4 Mehrheit der anwesenden Mitglieder, die mindestens der einfachen Mehrheit
aller Vereinsmitglieder entsprechen muss.







(3) Kommt die erforderliche Mehrheit nicht zustande, ist bei Aufrechterhaltung des Antrages
eine weitere Mitgliederversammlung innerhalb von drei Monaten einzuberufen. Diese
beschließt über die Auflösung mit der Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder, ohne
Rücksicht darauf, ob die Dreiviertelmehrheit mehr als der Hälfte der Mitgliederzahl ent-
spricht.


(4) Im Falle der Auflösung fällt das Vereinsvermögen dem Landesverband Brandenburg des
Deutschen Mieterbundes e.V. zu.


§ 10 Geschäftsjahr/Gerichtsstand
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr


(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz des Vereins.


Diese Satzung wurde der Mitgliederversammlung am 29. November 2001 vorgelegt und so
beschlossen.








Mieterverein Brandenburg und Umgebung e.V.
Nicolaiplatz 12
14770 Brandenburg - Tel. 03381/22 40 69, Fax: 03381/79 35 32


Gruppen-Mietrechtsschutzversicherung
Gemäß § 7 des Rechtsberatungsgesetzes ist Mietervereinen nur die außergerichtliche Vertre-
tung der rechtlichen Interessen Ihrer Mitglieder gestattet.


Damit Sie auch dann noch sagen können:
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt !!!


wenn Ihr Vermieter mit Klage droht oder Sie selbst nur mit Hilfe des Gerichts zu Ihrem Recht
kommen, bietet Ihnen der MVB seit 01.01.2001 die Möglichkeit einer Gruppenrechtsschutz-
versicherung beizutreten.


Für einen Beitrag von 22 Euro im Jahr übernimmt diese nach Ablauf einer dreimonatigen Warte-
zeit, alle Kosten einer gerichtlichen Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen als Mieter,
Untermieter oder Nutzungsberechtigter bis zu einer Höhe von 250.000,00 Euro bei einer Selbst-
beteiligung von 100 Euro.


Der Beitritt kann jeweils zum Beginn eines Quartals erklärt werden.


Merkblatt zur Rechtsschutz-Versicherung
Als Mitglied unseres Mietervereins haben Sie Anspruch auf kostenlose Rechtsberatung in allen
Mietrechtsfragen. Darüber hinaus können Sie gegen Gebühr weitere Leistungen in Anspruch
nehmen, so z. B. die außergerichtliche Vertretung (Rechtsbesorgung). Entsprechend § 7 Rechts-
beratungsgesetz ist es Mietervereinen jedoch nicht erlaubt seine Mitglieder auch gerichtlich zu
vertreten.


Deshalb bietet Ihnen der MVB die Möglichkeit des Beitrittes zu einer Gruppenmiet-
rechtsschutzversicherung.


Als Mitglied unseres Vereins sind Sie also nicht automatisch versichert !!!


Sollten Sie noch nicht rechtsschutzversichert sein, können Sie jederzeit Ihren Beitritt schrift-
lich gegenüber dem Verein bzw. dem Versicherer erklären. Bitte beachten Sie, dass die Bei-
tragszahlung ausschließlich per Bankeinzug erfolgt. Vertreter des Vereins bzw. des Versiche-
rers kassieren grundsätzlich keine Beiträge in bar oder per Scheck.


§ 1 Grundlagen des Vertrages
Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung übernimmt die Versicherung im Rahmen der
vertraglichen Vereinbarungen und der Allgemeinen Bedingungen für die Rechtschutzver-
sicherung und dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Gerichtskosten und gesetzliche Hono-
rare der Anwälte, unter Berücksichtigung einer Selbstbeteiligung von 100 Euro. Unserer Versi-
cherer ist die


ARAG Allgemeine Rechtschutzversicherungs-AG (nachstehend ARAG genannt)


Die Kostenübernahme erfolgt unter den nachstehend (auszugsweise) erläuteten Bedingungen:


§ 2 Versicherter Personenkreis
1. Vertragspartner der Rechtschutzversicherung ist der Mieterverein aufgrund eines


Gruppenversicherungsvertrages. Mit Zahlung des Beitrages von 22 Euro jährlich inkl.
Versicherungssteuer sind Sie versichert.


2. Versichert ist das Vereinsmitglied, wenn es den Mietvertrag selbst (mit)unterzeichnet hat.
Weitere Unterzeichner des Mietvertrages sind ohne Prämienaufschlag ebenfalls versichert.
Lediglich die vom eigenen Rechtsanwalt berechnete Erhöhungsgebühr gemäß § 6 BRAGO
(3/10 Gebühr je zusätzlichen Auftraggeber) ist nicht versichert (Ausnahme: der Ehe- oder
Lebenspartner wird mitverklagt).







§ 3 Leistungen der Rechtschutz-Versicherung
Umfang des Versicherungsschutzes
1. Versichert ist die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen unserer Mitglieder aus


Miet- und Pachtverhältnissen in Ihrer Eigenschaft als Mieter, Untermieter oder dinglich
Nutzungsberechtigter. Hierunter fallen nicht z. B. Streitigkeiten zwischen Wohnungs-
nachbarn oder mit Verwaltungsbehörden, etwa wegen Wohngeldes o. ä..


2. Der Versicherungsschutz gilt nur für die selbst bewohnte Wohnung. Eine Garage ist nur
dann ohne Prämienaufschlag mitversichert, wenn sie im Wohnungsmietvertrag miterfasst
ist, also regelmäßig nicht, wenn ein seperater Garagenmietvertrag abgeschlossen wurde.
Zweitwohnungen, Ferienwohnungen (Datschen), zusätzlich gemietete Garagen, PKW-
Einstellplätze u. ä. sind nur dann versichert, wenn sie der Rechtschutz-Versicherung zu-
sätzlich gemeldet worden sind, diese die Aufnahme in den Versicherungsschutz bestätigt
hat und eine entsprechende Prämie gezahlt wird.


Die Nutzung der vorgenannten Objekte muss auf einer schuldrechtlichen Vereinbarung
beruhen. Dingliche Nutzungsrechte (z. B. Nießbrauch, Dienstbarkeiten etc.) und Ansprüche,
die auf den Erwerb eines dinglichen Rechtes gerichtet sind, fallen nicht unter den Versiche-
rungsschutz. Dies gilt auch für Ansprüche aufgrund von Investitionen der Mieter, welche
vor Versicherungsbeginn für das Nutzungsobjekt aufgewendet wurden, entstanden sind
oder noch entstehen.


Nicht versichert sind selbstbewohnte Wohneinheiten, die zum Teil gewerblich genutzt
werden und ganz oder teilweise vermietete Wohneinheiten. Eine etwaige Versicherung
solcher Objekte bleibt gesonderter vertraglicher Vereinbarung überlassen.


3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nur auf Wohneinheiten und andere versicherbare
Objekte in der Bundesrepublik Deutschland.


4. Für jeden Versicherungsfall übernimmt die ARAG bis zu 250.000,-Euro.


§ 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Wartezeit
1. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Annahme der Meldung des Mietervereins zu


Beginn eines jeden Quartals durch die ARAG. Eintritte sind daher nur quartalsweiße mög-
lich. Austritte sind nur zur Hauptfälligkeit möglich.


2. Gemäß ARAG-ARB beginnt mit diesem Datum eine dreimonatige Wartezeit. Innerhalb
dieser Wartezeit eingetretene Versicherungsfälle sind nicht versichert. Für Mitglieder, die
bereits anderweitig versichert waren und sich unmittelbar im Anschluss hieran bei der
ARAG versichern, entfällt die Wartezeit.


3. Der Versicherungsfall tritt nicht erst ein, wenn der gerichtliche Rechtsstreit beginnt! Er gilt
in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Versicherte, der Gegner oder ein Dritter
begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften zu
verstoßen.


Allgemein gesprochen bedeutet dies, dass der Versicherungsfall bereits ausgelöst wird
durch ein Ereignis, welches nach allgemeiner Lebenserfahrung geeignet ist, den späteren
Rechtsstreit herbeizuführen. So kann z. B. die bloße mündliche Ankündigung einer Mieter-
höhung oder einer Kündigung eines Mietverhältnisses durch den Vermieter, auch wenn sie
in der Form unwirksam ist, als Schadenauslösendes Ereignis für den späteren Prozess
angesehen werden, denn in diesem Zeitpunkt war das zu versichernde Risiko für den
Versicherten nicht mehr ungewiss. Der Abschluss einer bloßen Zweckversicherung für
einen schon abzusehenden Schaden soll auf diese Weise verhindert werden.


4. Mit dem Ende der Mitgliedschaft im Mieterverein erlischt auch der Versicherungsschutz.
Das gleiche gilt auch bei Tod des Vereinsmitgliedes.







§ 5 Obliegenheiten
1. Nach Eintritt eines Versicherungsfalles hat das Mitglied unverzüglich die Beratung des MVB


wahrzunehmen. Diesem muss ernsthaft die Gelegenheit gegeben werden, durch Aufnahme
von Verhandlungen die Angelegenheit außergerichtlich zu erledigen, also den Prozess zu
vermieden.


2. Das Mitglied hat zudem den Beginn einer gerichtlichen Auseinandersetzung unverzüglich
anzuzeigen. Kostenauslösende Maßnahmen (z. B. Erhebung einer Klage oder Einlegung der
Berufung) sind vorher mit der ARAG abzustimmen.


3. Bei Verletzung der Obliegenheiten kann der Versicherer den Kostenschutz ablehnen, sofern
dies nicht unbillig ist.


4. Der Antrag auf Gewährung von Kostenschutz für einen Versicherungsfall ist über den
Mieterverein zu stellen. Der Mieterverein prüft und bestätigt ggf. dem Versicherer, ob eine
vorgerichtliche Beratung stattgefunden hat, der Beitrag gezahlt wurde und die Sache
hinreichende Erfolgsaussichten hat und nicht mutwillig ist. Der Mieterverein leitet die
Unterlagen an die ARAG weiter.
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